
Anlage 1 zur Beschlussvorlage B-8018/2024 

2. Änderungssatzung vom ......2024 zur Satzung der Stadt Luckenwalde zur Nutzung 
des Wohnheimes vom 08.12.2022 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 
17.06.2024 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde hat aufgrund der §§ 3 und 28 
Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Brandenburgische 
Kommunalverfassung - BbgKVerf) vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 10]) in Verbindung mit 
§ 114 (4) des Gesetzes über die Schulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches
Schulgesetz - BbgSchulG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl.
I/02, [Nr. 08], S.78) zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 5 des Gesetzes vom 5. März
2024 (GVBl.I/24, [Nr. 10], S.79) in ihrer Sitzung am          2024 folgende 2.
Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Luckenwalde zur Nutzung des Wohnheimes in der
Fassung der 1. Änderungssatzung vom 17.06.2024 beschlossen:

Artikel 1 

Die Satzung der Stadt Luckenwalde zur Nutzung des Wohnheimes vom 08.12.2022 in der 
Fassung der 1. Änderungssatzung vom 17.06.2024 wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert:

Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 
„ (4) Durch den Betreiber der Schulspeisung wird eine Versorgung nach § 113 
BbgSchulG angeboten. Dieses Verpflegungsangebot an die Schülerinnen und 
Schüler wird von dieser Gebührensatzung nicht erfasst.“ 

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: „Die Gebühr für die Nutzung des Wohnheimes
beträgt für Schülerinnen und Schüler, die nach dem Schuljahr 2024/2025 
aufgenommen worden sind 4.334,00 Euro jährlich.“  

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: „Die Gebühr für die Nutzung des 
Wohnheimes beträgt für Schülerinnen und Schüler, die vor dem Schuljahr 
2024/2025 aufgenommen worden sind 2.750 Euro jährlich.“ 

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
Die Angabe „zu je 394,00 Euro“ wird gestrichen.

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese 2. Änderungssatzung tritt am 01.09.2024 in Kraft. 

Luckenwalde,  2024 

Herzog-von der Heide 
Bürgermeisterin 




